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Einleitung 

Fragen des Grundrechtsschutzes in Europa sorgen nicht nur in der Tages-
presse immer wieder für Schlagzeilen;1 auch in den zahllosen rechtswis-
senschaftlichen Abhandlungen zu diesem Thema scheint der übliche von 
Nüchternheit gekennzeichnete juristische Sprachgebrauch nicht auszurei-
chen, um die Lage zu veranschaulichen: Grundrechtsschutz wird hier zu 
einem „Bermuda-Dreieck”2, zu einem „dreidimensionalen Mehrebenen-
Labyrinth“3 oder auch zu einem „Europe’s human rights puzzle“4, der 
nationale Fachrichter zu einem „Diener dreier Herren”5, Gerichte zu 
„Schwesterngerichtshöfen“6 oder zum „rettenden Strohhalm“7, schließlich 
wird ein „à la carte“ Gebrauch von Grundrechten8 konstatiert. 

Der Grund hierfür ist nicht lange zu suchen. Die Grundrechtsarchitektur 
in Europa ist in hohem Maße komplex und keineswegs ein in sich ge-
schlossenes, kohärentes Gebäude. Der Einzelne sieht sich nicht nur einem, 
sondern drei selbstständigen, sich überlagernden Grundrechtsschutzsyste-
men gegenüber. Neben dem Grundrechtsschutz auf der nationalen Ebene 
bestehen auf europäischer Ebene Grundrechtsgewährleistungen, nämlich 
zum einen auf der supranationalen Ebene der Europäischen Union sowie 
zum anderen – mit der Europäischen Menschenrechtskonvention – auf der 
völkerrechtlichen Ebene. Diesen Gewährleistungen ist jeweils ein Gericht 
zugeordnet. Ein Grundrechtsschutzsystem bedeutet also in erster Linie 
eigene Grundrechtsquellen sowie ein eigenes Rechtsprechungsorgan, das 
die Einhaltung dieser Grundrechte kontrolliert. Die Bestimmung des Ver-
hältnisses dieser Grundrechtsschutzsysteme zueinander bleibt weitgehend 
den jeweiligen Rechtsprechungsorganen selbst überlassen, also dem Euro-
päischen Gerichtshof für Menschenrechte, dem Gerichtshof der Europä-

                                                 
1 So z.B. „Krawall mit Straßburg“, FAZ v. 18.4.2011; „Adieu 1789!“, SZ v. 3.4.2008; 

„Kampf der Gerichte“, SZ v. 18.2.2005. 
2  So zuletzt Hirsch, EuR-Beiheft 1/2006, 7. 
3  Haratsch, ZaöRV 66 (2006), 927. 
4  Scheeck, ZaöRV 65 (2005), 837. 
5  Bergmann, EuR 2006, 101. 
6  Breuer, EuGRZ 2005, 229, 234. 
7  Lavranos, EuR 2006, 79, 88. 
8  Scheeck, ZaöRV 65 (2005), 837, 857. 
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ischen Union und – aus deutscher Sicht – dem Bundesverfassungsgericht. 
Das Gleiche gilt für das Verhältnis dieser Gerichte untereinander. Es sind 
die richtungsweisenden Entscheidungen aus Straßburg, Luxemburg und 
Karlsruhe, die immer wieder im Mittelpunkt des öffentlichen und rechts-
wissenschaftlichen Interesses stehen. 

A.  Bedeutung des Verhältnisses zwischen EGMR und EuGH 

Auf europäischer Ebene soll nun der geplante Beitritt der EU zur EMRK 
zu grundlegenden Umwälzungen im Grundrechtsschutz führen und zur 
Klärung zahlreicher offener Fragen des europäischen Grundrechtsschutz-
gefüges beitragen. Eine schon lange bestehende Inkohärenz in der Archi-
tektur des europäischen Grundrechtsschutzes soll beseitigt werden. Denn 
bislang sind zwar sämtliche Mitgliedstaaten der EU dem Regime der 
EMRK und damit der externen Kontrolle des EGMR unterworfen, nicht 
jedoch die Union selbst.9 Einzelne können daher in Straßburg zwar gegen 
die Mitgliedstaaten vorgehen, nicht jedoch gegen die unter Umständen in 
gleichem Maße in ihre Rechte eingreifende Union, die darüber hinaus 
zunehmend in höchst grundrechtssensiblen Politikbereichen tätig ist. 
Schon heute entsprechen geschätzte 80% aller nationalen Gesetze europä-
ischen Vorgaben10 – und diese Zahl stellt sich in der Tendenz als steigend 
dar. Diese Asymmetrie im konventionsrechtlichen Grund- und Menschen-
rechtsschutz verschärft sich mit jedem Schritt der fortschreitenden europä-
ischen Integration. Denn die Übertragung nationaler Hoheitsrechte auf die 
EU, deren Ausübung durch die Union der Kontrolle nationaler gerichtli-
cher Grundrechtshüter (praktisch)11 entzogen ist, führt grundsätzlich auch 
zu einem gleichzeitigen Machtverlust des EGMR, der seine ursprünglichen 
(subsidiären) Kontrollkompetenzen verliert. Durch den Beitritt sollen die 
Grundrechtsschutzsysteme der EU und der EMRK nun institutionell ver-
klammert und damit Kohärenz und Rechtssicherheit in den Grundrechts-
schutz auf europäischer Ebene gebracht werden. 

Trotz der geradezu zwingend wirkenden Logik und scheinbaren Ein-
fachheit dieses Vorhabens wird der Beitritt der EU zur EMRK weit rei-
chende und unter Umständen nur schwer vorhersehbare Folgen für das 

                                                 
9  Es mutet geradezu paradox an, dass die Ratifikation der EMRK faktisch Bedingung ist 

für jeden Beitrittskandidaten der EU. Der Beitritt ist damit für die EU auch zu einer Frage der 
politischen Glaubwürdigkeit geworden. 

10   Hoppe, EuZW 2009, 168; Rupp, JZ 2003, 18. 
11  Vgl. z.B. die durch BVerfGE 102, 147–166 (Bananenmarktordnung) zementierte prak-

tische Unmöglichkeit der Geltendmachung der Verfassungswidrigkeit von Akten der EU vor 
dem Bundesverfassungsgericht. S. nun auch BVerfGE 126, 286–331 (Honeywell). 
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Verhältnis zwischen EGMR und EuGH und damit für die Architektur des 
europäischen Grundrechtsschutzes insgesamt haben. Während der Beitritt 
in materiell-rechtlicher Hinsicht zumeist als wenig ergiebig eingeschätzt 
wird, knüpfen sich die Erwartungen vorwiegend an verfahrensmäßige und 
institutionelle Änderungen.12 Es wird davon ausgegangen, dass bestimmte 
Defizite im Rechtsschutzsystem der EU beseitigt werden.13 Nach dem 
Beitritt sollen Einzelne im Wege der Individualbeschwerde eine unmittel-
bare Überprüfung von Hoheitsakten der EU durch den EGMR herbeiführen 
können.14 Zudem zielt der Beitritt auf die Vermeidung von Rechtspre-
chungsdivergenzen zwischen dem EGMR und dem EuGH ab: Nach dem 
Beitritt soll in Sachen „europäische Grundrechte” dem EGMR das letzte 
Wort gebühren;15 der EuGH rückt – prima facie – in die gleiche Position 
wie die nationalen (Verfassungs-)Gerichte.16  

Diese „Heilsversprechen“ fordern eine genauere Untersuchung der ih-
nen zugrunde liegenden Annahmen heraus. Insbesondere der pauschalen 
Behauptung einer „Beseitigung der Rechtsschutzlücken gegen die EU“ ist 
im Wege einer näheren Analyse der Individualrechtsschutzsysteme auf 
europäischer Ebene, wie diese sich nach dem Beitritt darstellen werden, 
nachzugehen. Eine solche Schließung von Rechtsschutzlücken ließe sich 
zunächst in dem erweiterten Rechtsschutz in Straßburg sehen. Allerdings 
dürfte darin allein angesichts der qualitativen Unterschiede zwischen dem 
vor dem EGMR und dem vor dem EuGH zu erlangenden Rechtsschutz 
noch keine wirkliche „Beseitigung“ gesehen werden. Denn grundsätzlich 
kann externer, völkerrechtlicher Rechtsschutz internen Rechtsschutz nicht 
ersetzen – auch und gerade nicht nach der subsidiären Konzeption der 
EMRK. Da dies wohl auch im Verhältnis zur EU gilt, könnten ausschließ-
lich Änderungen im unionsinternen Individualrechtsschutz bestehende 
Rechtsschutzlücken schließen. Insoweit wäre es denkbar, dass von dem 
nach dem Beitritt greifenden externen Kontrollmechanismus der Konven-
tion durchaus auch Impulse für entsprechende Änderungen ausgehen. Ech-
te Rechtsschutzgewinne dürften sich daher erst in einer Gesamtschau der 
Wechselwirkungen zwischen dem Luxemburger und dem Straßburger 
Rechtsschutz zeigen. Im Mittelpunkt der Betrachtungen soll daher das 

                                                 
12   Vgl. Rengeling/Szczekalla, Rn. 171. 
13   Szczekalla, in: Heselhaus/Nowak, § 2 III Rn. 38; Öhlinger, Diskussionsbeitrag, in: Ili-

opoulos-Strangas/Bauer (Hrsg.), Die neue Europäische Union, S. 131 f.; s. auch de Schutter, 
Accession – Comments, S. 3 ff. 

14   Gruppe II, Schlussbericht an den Europäischen Konvent, S. 12; Alber/Widmaier, 
EuGRZ 2006, 113, 122. 

15   Bergmann, EuR 2006, 101, 112; dies bezweifelnd z. B. Schwartmann, AVR 43 (2005), 
129, 144 ff. 

16   S. Gruppe II, Schlussbericht an den Europäischen Konvent, S. 12. 
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Verhältnis zwischen EGMR und EuGH stehen, das maßgeblich die Archi-
tektur des europäischen Grundrechtsschutzes prägt. Hier könnte sich im 
Ergebnis entscheiden, ob die Hoffnung auf einen umfassenden prozessua-
len Schutz der Grundrechte auf europäischer Ebene in Folge des Beitritts 
der EU zur EMRK tatsächlich berechtigt ist.  

B.  Skizze zweier Szenarios 

Es sind zwei Szenarios denkbar, in denen Impulse vom Konventionssystem 
für Änderungen im unionalen Rechtsschutzsystem ausgehen, wobei sich in 
erster Linie die jeweiligen Motive für solche Änderungen unterscheiden. 
Ein erster Weg zu einem Ausbau des Rechtsschutzsystems der EU könnte 
sich folgendermaßen gestalten: Der vor dem EGMR zu erlangende Indivi-
dualrechtsschutz gegen die Union stellt sich als derart umfassend dar, dass 
bereits die damit aufgebaute „Drohkulisse“ in Form einer möglichen ex-
ternen Kontrolle von Rechtsakten der EU durch den Straßburger Gerichts-
hof eine Rechtsschutzerweiterung innerhalb der EU bewirken könnte. 
Denn in diesem Fall ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Europäische 
Union verhindern möchte, dass ihre eigenen Rechtsschutzorgane bei der 
Kontrolle ihrer Rechtsakte unter Umständen außen vor sind. Um also den 
Rechtsschutz gegen Akte der Union nicht ganz aus der Hand zu geben, 
würde ex ante, also bevor es zu konkreten Individualbeschwerden gegen 
die EU kommt, das innerunionale Rechtsschutzsystem entsprechend aus-
gebaut. Entscheidend für das Ausmaß und damit die Wirksamkeit dieser 
„Drohkulisse“ wäre, inwieweit der EGMR nach dem Beitritt Beschwerden 
gegen EU-Akte zulassen und dann auch tatsächlich einer umfassenden 
Kontrolle unterziehen wird. Die Tragweite der für die Union aus den 
Straßburger Urteilen resultierenden Verpflichtungen sowie ihre Umset-
zungsmöglichkeiten in der EU dürften dabei ebenfalls eine wichtige Rolle 
spielen. (Dritter Teil, Kapitel 2). 

Der andere Weg wäre weniger aus politisch-taktischen Motiven seitens 
der Union zu beschreiten, sondern hätte vielmehr einen handfesten rechtli-
chen Hintergrund. Hinweise auf dieses Szenario einer „Beseitigung der 
Rechtsschutzlücken in der EU“ finden sich in der consenting opinion des 
damaligen deutschen Richters Ress zum für die Untersuchung grundlegen-
den EGMR-Urteil in der Sache Bosphorus. Dort macht er deutlich, dass die 
Vereinbarkeit des Individualrechtsschutzsystems der EU mit den Justiz-
grundrechten der Konvention noch nicht geklärt sei. Das Rechtsschutzsys-
tem der EU könnte den konventionsrechtlichen Vorgaben tatsächlich nicht 
genügen, so dass nach dem Beitritt eine entsprechende Umgestaltung des 
Rechtsschutzsystems der EU rechtlich zwingend vorgeschrieben wäre. 
Sollte sich die Gefahr einer Verurteilung der EU durch den EGMR wegen 
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des Verstoßes gegen die Justiz- und Verfahrensgrundrechte der Konventi-
on als real herausstellen, so könnte die Union dieser in einer Art „vorausei-
lendem Gehorsam“ (und natürlich als Konsequenz ihrer Bindung an die 
Konvention) durch entsprechende Anpassungen zuvorkommen. Spätestens 
im Anschluss an eine durch den Straßburger Gerichtshof festgestellte 
Konventionsverletzung müsste jedenfalls ex post eine Korrektur des unio-
nalen Rechtsschutzsystems erfolgen. Überlegungen zur Vereinbarkeit des 
Rechtsschutzsystems der EU mit der EMRK müssen damit Teil der Unter-
suchung sein, möchte man der Frage nach einer Beseitigung der Rechts-
schutzlücken in der EU durch den Beitritt zur EMRK in umfassender Wei-
se nachgehen. (Dritter Teil, Kapitel 3). 

Nicht vollkommen in den Hintergrund treten soll der möglicherweise 
unterschätzte Ertrag des Beitritts in materiell-rechtlicher Hinsicht, indem 
der gegen Akte der EU gewährte Grundrechtsschutzstandard angehoben 
wird. Die formale, auf die Ziele der Kohärenz und Rechtssicherheit sowie 
eines erweiterten prozessualen Rechtsschutzes beschränkte Sichtweise auf 
den Beitritt greift angesichts der unterschiedlichen Funktionen und dem 
unterschiedlichen Selbstverständnis der beiden europäischen Gerichtshöfe 
möglicherweise zu kurz. Der Straßburger Gerichtshof könnte nach dem 
Beitritt etwaige Defizite in dem durch den EuGH gewährten Schutzniveau 
ausgleichen oder sogar beseitigen. Ein aussichtsloses Unterfangen wäre 
jedoch, diesen möglichen Ertrag des Beitritts hier voll zu erfassen. Daher 
wird lediglich an geeigneter Stelle anhand einiger beispielhaft herangezo-
gener, grundrechtssensibler Rechtsakte der Union der Raum für eine mög-
liche Schutzanhebung aufgezeigt und abschließend eine allgemeine Prog-
nose gewagt. (Dritter Teil, passim, insbesondere Kapitel 4). 

Der Blick in die Zukunft freilich birgt zahlreiche Unwägbarkeiten. 
Nicht nur der Beitritt der EU zur Europäischen Menschenrechtskonvention 
selbst ist ungewiss, ungewiss sind auch die schließlich ausgehandelten 
Modalitäten des Beitritts. Hinzu kommt, dass sich – systembedingt – die 
Rechtsakte in ihrem Ursprung und ihren Wirkungsmechanismen, aber auch 
das Rechtsschutzsystem der EU anders darstellen als ihre jeweiligen staat-
lichen Äquivalente, so dass ein einfacher Analogieschluss zur bislang 
vorwiegend staatenbezogene Rechtsprechung des EGMR nicht immer 
genügt. Gleichwohl lohnt es sich schon jetzt, das zukünftige Verhältnis 
zwischen den beiden europäischen Gerichtshöfen und die Architektur des 
europäischen Grundrechtsschutzes nach dem Beitritt zu skizzieren. Dabei 
ist es im Rahmen einer solchen Arbeit nur möglich, den rechtlichen Rah-
men abzustecken, in dem die beiden Gerichtshöfe ihr Verhältnis zueinan-
der werden neu definieren können. Eine Prognose der zukünftigen Recht-
sprechung der beiden Gerichtshöfe kann allenfalls in Ansätzen geleistet 
werden.  
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C.  Der Weg zum Beitritt 

Der Weg zum Beitritt gestaltet sich langwierig und hindernisreich. Sowohl 
in der Literatur als auch in der Praxis wird der Beitritt der EU – bezie-
hungsweise der damaligen EG – zur EMRK seit nunmehr über 30 Jahren 
debattiert.17 Treffend beschrieb schon 1995 der ehemalige deutsche Richter 
am EGMR Bernhardt diesen Prozess mit den Worten 

Die Diskussion über den Beitritt der EG zur EMRK ist kein Ruhmesblatt für die Gemein-
schaft und ihre Mitgliedstaaten. Über Jahrzehnte hat man das Für und Wider erörtert und 
ist regelmäßig bei einem Ja-Aber stehen geblieben.18 

Heute besteht nun endlich ein politischer Konsens darüber, dass ein sol-
cher Beitritt stattzufinden habe.19 Die völkervertraglichen Grundlagen und 
Voraussetzungen für den Beitritt der Europäischen Union zur EMRK sind 
in den Jahren 2009 und 2010 sowohl auf Seiten der EU als auch Seiten der 
Konventionsstaaten geschaffen worden. Mit dem seit dem 1. Dezember 
2009 geltenden Vertrag von Lissabon wird der Beitritt der – nunmehr 
(ausdrücklich) mit Rechtspersönlichkeit ausgestatteten20 – EU zur EMRK 
unionsrechtlich ermöglicht; in der Literatur wird in der lakonisch anmu-
tenden Formulierung des Art. 6 Abs. 2 S. 1 VEU („Die Union tritt der 
Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten bei.“) sogar überwiegend eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten 
beziehungsweise der EU gesehen, auf einen Beitritt hinzuwirken.21 Nicht 
nur auf Seiten der Union gab es infolge des Scheiterns des Verfassungsver-
trags und der Verzögerung des Inkrafttretens des Reformvertrags bei der 

                                                 
17   Erstmals Golsong, EuGRZ 1978, 346, 350 ff.; vgl. das Memorandum der Europäischen 

Kommission v. 10.4.1979, EuGRZ 1979, 330, sowie Golsong, EuGRZ 1979, 70 ff. (mit 
Skizze eines Beitrittsprotokolls). Eine Übersicht zur Rezeption der Idee in den einzelnen 
Mitgliedstaaten der EG gibt Iliopoulos-Strangas, Beitritt, in: dies., S. 350 ff. Argumente 
gegen einen Beitritt finden sich zusammengefasst bei Winkler, Beitritt, S. 
115 ff. Zu einem radikalen, heute nicht mehr diskutierten Gegenvorschlag: Toth, CML Rev. 
34 (1997), 491, 512 ff., der die Übernahme der EMRK-Garantien ins Unionsrecht und den 
anschließenden Austritt aller EU-Mitgliedstaaten aus der Konvention als Modell entwickelt. 

18   Bernhardt, Probleme eines Beitritts, in: FS Everling, S. 111. 
19   Gegenstimmen im Schrifttum bestehen freilich weiter, z.B. Landau, Eur. J.L. Reform 

2008, 557, 572 ff. 
20   Art. 47 VEU (Vertrag über die Europäische Union n.F.). 
21   S. z. B. Haratsch, ZaöRV 66 (2006), 927, 945; Kingreen, in: Calliess/Ruffert, Verfas-

sung, Art. I-9 EVV Rn. 20; Köngeter, Völkerrechtliche und innerstaatliche Probleme eines 
Beitritts, in: Die Europäische Verfassung, S. 238 f. („Bemühenspflicht“); Jacobs, Accession – 
Note, S. 1 („requiring“); Benoît-Rohmer, Adhésion. Intervention, S. 2 („exigence“). Der 
EuGH hat in seinem Gutachten zu einem möglichen Beitritt der EG zur EMRK eine aus-
drückliche gründungsvertragliche/verfassungsrechtliche Ermächtigung gefordert, EuGH, 
Gutachten v. 28.3.1996, C-2/94 – Beitritt zur EMRK, Slg 1996, I-1759, Rn. 34 f. 
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Schaffung einer unionsverfassungsrechtlichen Ermächtigungsklausel für 
den Beitritt Komplikationen. Auch auf Seiten der EMRK-Staaten bestand 
lange Zeit die paradoxe Situation, dass Russland es aufgrund der Nicht-
Ratifizierung des 14. Protokolls zur EMRK in der Hand hatte, über die 
Weiterentwicklung des grundrechtlichen Rechtsschutzes gegen die EU zu 
bestimmen. Der darin vorgesehene neue Art. 59 Abs. 2 EMRK („Die Eu-
ropäische Union kann dieser Konvention beitreten.“) ermöglicht erst den 
Beitritt der EU zur EMRK, der ansonsten nur Staaten offen steht.22 Dieses 
Hindernis für den Beitritt ist nunmehr weggefallen: Nach der Ratifikation 
des Protokolls durch Russland im Februar 2010 konnte es zum 1. Juni 
2010 in Kraft treten.  

In der Union steht der Beitritt inzwischen ganz oben auf der politischen 
Agenda; so fordert der Rat in seinem im Dezember 2009 beschlossenen 
sog. Stockholmer Programm, das ein Mehrjahresprogramm (2010–2014) 
für den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts niederlegt, einen 
raschen Beitritt der EU zur EMRK.23 Dem sind nunmehr bereits Taten 
gefolgt: Die Gespräche über den Beitritt der Europäischen Union zur Eu-
ropäischen Konvention der Menschenrechte wurden im Juli 2010 zwischen 
der Europäischen Kommission und einer informellen Arbeitsgruppe des 
Lenkungsausschusses für Menschenrechte der Parlamentarischen Ver-
sammlung des Europarats aufgenommen und dort bereits im Juni 2011 
abgeschlossen.24 Ergebnis dieser Verhandlungen ist der im Anhang abge-
druckte Entwurf über ein Beitrittsabkommen (im Folgenden Draft Agree-
ment on the Accession) zwischen der EU und den Konventionsstaaten, der 
von einem Draft Explanatory Report ergänzt wird.25 Der Entwurf wurde 
im Herbst 2011 dem Lenkungsausschuss für Menschenrechte (Steering 
Committee for Human Rights/Comité directeur pour les droits de l’homme, 
im Folgenden CDDH) vorgelegt. Aufgrund von Vorbehalten einiger EU-
Mitgliedstaaten gegenüber bestimmten Regelungen des Entwurfs konnte 
dieser jedoch nicht, wie geplant, als Verhandlungsergebnis angenommen 
werden und wurde daher an das Ministerkomitee „for further considerati-
                                                 

22   Ein Beitritt zur EMRK setzte nach Art. 59 Abs. 1 EMRK die Mitgliedschaft im Euro-
parat voraus, die gem. Art. 4 Abs. 1 Satzung des Europarats Staaten vorbehalten ist. 

23   ABlEU 2010 Nr. C 115/1. 
24   In die informelle Arbeitsgruppe (CDDH Informal Working Group on the Accession of 

the European Union to the European Convention on Human Rights (CDDH-UE)) wurden 
von 14 Konventionsstaaten (darunter 7 Staaten, die zugleich EU-Mitglied sind) unabhängige 
Sachverständige bestellt. Ausführlich und kritisch zu Form und Ablauf der Verhandlungen 
Schilling, HFR 2011, 83, 84 f. 

25   CDDH Informal Working Group on the Accession of the European Union to the Euro-
pean Convention on Human Rights (CDDH-UE) with the European Commission, Draft legal 
instruments on the accession of the European Union to the European Convention on Human 
Rights, CDDH-UE(2011)16, abgedruckt im Anhang, Teil 1. 
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on and guidance“ weitergeleitet.26 Nun bleibt abzuwarten, ob im Minister-
komitee eine politische Einigung unter den 47 Konventionsstaaten über 
den Abkommensentwurf erzielt und dieser sodann den einzelnen Konven-
tionsparteien zur Ratifikation empfohlen werden kann. Auf Seiten der EU 
stehen noch einige weitere Hürden bis zum Beitritt bevor. So soll der Ab-
kommensentwurf zunächst dem EuGH im Wege eines Gutachtenverfah-
rens nach Art. 218 Abs. 11 AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union) vorgelegt werden, um dessen Vereinbarkeit mit den 
EU-Verträgen überprüfen zu lassen.27 Zudem wurden die Ratifikationsan-
forderungen im Lissabonner Vertrag im Vergleich zu denjenigen des Ver-
fassungsvertrags zugunsten der Mitgliedstaaten noch einmal erheblich 
verschärft. Der Abschluss einer Übereinkunft über den Beitritt erfordert 
neben der Zustimmung des Parlaments nach Art. 218 Abs. 6 UAbs. 2 lit. a 
lit. ii. AEUV nunmehr nach Art. 218 Abs. 8 UAbs. 2 S. 2 AEUV einen 
einstimmigen Beschluss des Rates und die Zustimmung aller Mitgliedstaa-
ten im Einklang mit ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften; 
allerdings ändern diese beiden zusätzlichen Voraussetzungen im Ergebnis 
kaum etwas an der bisherigen Situation, da die Mitgliedstaaten in ihrer 
Rolle als Vertragsparteien der EMRK das Beitrittsabkommen sowieso 
ratifizieren müssen.28 Die Umsetzung des Großprojekts „Beitritt“ könnte 
sich somit angesichts der dem Beitritt kritisch gegenüber stehenden Mit-
gliedstaaten, unter Umständen auch wegen nicht auszuschließender Ratifi-
kationsprobleme in Drittstaaten, durchaus noch etwas in die Länge ziehen. 
Dies wäre ein Armutszeugnis für Europa und für die EU, vor allem aber 
für die rechtsstaatlichen Demokratien der Mitgliedstaaten, die Grundrechte 
zwar als einen ihrer „Exportschlager“ ansehen, jedoch selbst nicht in der 
Lage sind, die Wahrung des europäischen menschenrechtlichen Mindest-
standards durch eine externe Kontrollinstanz auch gegen die von ihnen 
geschaffene hoheitliche Gewalt der Europäischen Union zu garantieren.  

 

                                                 
26   CDDH, Report to the Committee of Ministers on the elaboration of legal instruments 

for the accession of the European Union to the European Convention on Human Rights, 
CDDH(2011)09. 

27   S. auch Polakiewicz, A report on rapid work in progress, in: Meng/Ress/Stein, S. 378. 
28   S. Benoît-Rohmer, Adhésion. Intervention, S. 2. 



 

Erster Teil 
 

Strukturen des europäischen Grundrechtschutzes 

Die beiden europäischen Gerichtshöfe sind im Nachkriegseuropa entstan-
den und sollten jeweils über ein völkerrechtliches System wachen, dessen 
Ziel es war, langfristig den Frieden in Europa zu sichern. Damit jedoch 
enden bereits die Gemeinsamkeiten – die jeweils vorgeschriebenen Wege 
zur Erreichung dieses Ziels waren denkbar unterschiedlich: Die Europäi-
sche Menschenrechtskonvention, über deren Einhaltung durch die Staaten 
das Straßburger Gericht zu wachen hat, schreibt einen völkerrechtlich 
verbindlichen Mindeststandard an Grund- und Menschenrechten vor. Die 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft hingegen strebte eine Sicherung des 
Friedens in Europa durch die wirtschaftliche Integration der Staaten an. 
Obwohl ihre Entwicklung zur heutigen Europäischen Union von einer weit 
über den wirtschaftlichen Bereich hinausreichenden und sich zudem stän-
dig vertiefenden Integration gekennzeichnet ist, zählt die Verwirklichung 
der Grund- und Menschenrechte innerhalb der Union bis heute nicht zu 
deren Zielen. Dennoch wurde auch der Luxemburger Gerichtshof im Laufe 
der Zeit gezwungen, sich mit grundrechtlichen Fragestellungen auseinan-
derzusetzen, um so der Gefahr einer Sprengung der zunehmend grund-
rechtsrelevanten Integration entgegenzutreten. Trotz dieser Annäherung im 
Prüfungsmaßstab der beiden Gerichte stehen beide Systeme bislang ohne 
jede institutionelle Verbindung nebeneinander. Dementsprechend werden 
im Folgenden die Grundstrukturen des jeweiligen Grundrechtsschutzes 
durch die beiden europäischen Gerichte getrennt voneinander dargestellt. 
Zunächst geht es in einem Rückblick um Entstehung, Aufgabe und Ent-
wicklung der beiden Gerichtshöfe (Kapitel 1), wobei der in materieller 
Hinsicht durch den EGMR und den EuGH im Grundrechtsbereich jeweils 
gewährte Standard im Vordergrund steht. Darauf aufbauend rückt die 
Funktion der beiden Gerichtshöfe für den Einzelnen in den Mittelpunkt. 
Gegenstand ist der in Straßburg und Luxemburg verfügbare grundrechtli-
che Individualrechtsschutz im prozessualen Sinne (Kapitel 2). Das Au-
genmerk liegt hier auf möglichen Defiziten im derzeitigen unionalen 
Rechtsschutzsystem gegen die Union, die eine Unterwerfung der EU unter 
das Straßburger Rechtsschutzsystem ausgleichen oder sogar beseitigen 
helfen könnte. 


